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vom 31. 3. 1969 erlassen. Hinsicht
lich der Lufthoheit der DDR be
stimmt das Gesetz über die zivile 
Luftfahrt vom 31. 7. 1963: „Die
Deutsche Demokratische Republik 
hat die uneingeschränkte Souveräni
tät über den Luftraum ihres Hoheits
gebietes. Dieser umfaßt den Luft
raum über dem Festland und den 
Gewässern einschließlich der Terri
torialgewässer der Deutschen Demo
kratischen Republik.“

Staatsgewalt (sozialistische) : kon
zentrierter Ausdruck der politischen 
Macht der Arbeiterklasse im Bünd
nis mit den anderen Werktätigen 
unter Führung der marxistisch-leni
nistischen Partei beim Aufbau des 
Sozialismus und Kommunismus. „Die 
politische Gewalt im eigentlichen 
Sinne ist die organisierte Gewalt 
einer Klasse zur Unterdrückung einer 
andern.“ (Marx/Engels) Die S., die 
dieses Moment der Unterdrückung 
der gestürzten Ausbeuterklassen ent
hält, ist ihrem Wesen nach eine 
schöpferische, gesellschaftsorganisie
rende und bewußtseinsbildende 
Macht, die als sozialistische
Demokratie ausgeübt wird und die 
sozialistische Ordnung zuverlässig 
schützt und verteidigt. Inhalt, Form 
und Ausübung der S. werden von 
der führenden und machtausübenden 
-> Arbeiterklasse bestimmt, die ihre 
Macht stets entsprechend den inneren 
und äußeren Bedingungen des Klas
senkampfes organisiert und einsetzt. 
Grundlage der einheitlichen Organi
sation der S. sind die gewählten 
politischen Machtorgane der Arbeiter 
und Bauern, die -> Volksvertretun- 
gen, die nach dem Leninschen Prin
zip des -> demokratischen Zentralis
mus organisiert sind. Der demo
kratische Zentralismus ist das 
grundlegende Prinzip der Entwick
lung und Verwirklichung der S. Die 
S. findet in der Machtvollkommen
heit der Volksvertretungen ihren 
konzentrierten staatsorganisatorischen 
Ausdruck. Sie unterscheidet sich

prinzipiell von der auf Unterdrük- 
kung der Werktätigen orientierten 
bürgerlichen Staatsgewalt, und zwar 
durch ihren Klassencharakter, ihre 
Struktur, ihre Organe und Institutio
nen, durch ihre soziale Zusammen
setzung, insbesondere aber durch 
ihre untrennbare Verbundenheit mit 
der Arbeiterklasse und ihren Ver
bündeten als den sozialen Trägern 
der politischen Macht. Die S. ver
körpert stets die Einheit von -> 
Überzeugung und Zwang und dient 
der Durchsetzung der Interessen der 
Arbeiterklasse und ihrer Verbünde
ten. Sie tritt in Form der Volksver
tretungen, der -> Gesetzgebung, des 

Staatsapparates, der -> Nationa
len Volksarmee, der Sicherheits
organe, der —> Gerichte, der Ein
richtungen des -> Strafvollzugs und 
der -> Staatsanwaltschaft in Er
scheinung, die in ihrer Gesamtheit 
den Staatsmechanismus bilden. Die 
Ausübung der S. ist untrennbar mit 
der Tätigkeit der gesellschaftlichen 
Organisationen der Werktätigen, vor 
allem der -> Gewerkschaften, des 
sozialistischen Jugendverbandes, der 
Organe der -> Arbeiter-und-Bauern- 
Inspektion der DDR und der Aus
schüsse der -> Nationalen Front der 
DDR verbunden. Die S. ist ihrem 
Wesen nach zutiefst demokratisch; 
sie ist Ausdruck und Bedingung der 
Entfaltung der sozialistischen Demo
kratie. Sie tritt von Anfang an als 
Gewalt gegenüber den gestürzten 
Ausbeuterklassen und als Demokra
tie für die Werktätigen in Erschei
nung. Sie verkörpert die ungeteilte 
politische Macht der Arbeiterklasse 
im Bündnis mit den Werktätigen, 
den herausgebildeten staatlichen Ge
samtwillen.

Staatsgrenze : Abgrenzung des der 
Gebietshoheit eines Staates unter
liegenden Territoriums vom Gebiet 
anderer Staaten und vom offenen 
Meer (Seegrenzen). Je nach ihrer 
Art werden die S. als staatliche 
Land-, Wasser- oder Luftgrenzen be-
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